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24 . Bundesgesetz: Änderung des Bundeshaushaltsgesetzes (BHG-Novelle 1992)
(NR: GP XVIII IA 441/A AB 891 S. 99. BR: 4440 AB 4437 S. 563.)

25 . Bundesgesetz: Änderung des Bundesministeriengesetzes 1986 und des Fernmeldegesetzes
(NR: GP XVIII RV 807 AB 903 S. 99. BR: AB 4407 S. 563.)
[EWR/Anh. XI: 390 L 0388]

24 . Bundesgesetz, mit dem das Bundeshaus-
haltsgesetz geändert wird (BHG-Novelle 1992)

Der Nationalrat hat beschlossen:

Das Bundeshaushaltsgesetz, BGBl. Nr. 213/1986,
zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl.
Nr. 763/1992, wird wie folgt geändert:

1. § 16 Abs. l, erster Satz, lautet:

„In den Bundesvoranschlagsentwurf sind sämtliche
im folgenden Finanzjahr zu erwartende Einnahmen
und voraussichtlich zu leistende Ausgaben des
Bundes von einander getrennt und in der vollen
Höhe (brutto) aufzunehmen, wobei

a) die Einnahmen aus der Aufnahme und die
Ausgaben für die Rückzahlung von Finanz-
schulden und zur vorübergehenden Kassen-
stärkung eingegangenen Geldverbindlichkei-
ten,

b) die Einnahmen und Ausgaben infolge eines
Kapitalaustausches bei Währungstauschver-
trägen,

c) die Ausgaben für die Tilgung von Schulden
aus Haftungen und die Einnahmen aus
diesbezüglichen Regreßforderungen,

d) die Ausgaben für den Ersatz oder die
Übernahme von Ausgaben für Tilgungen von
Anleihen, Darlehen und sonstigen Kredit-
operationen auf Grund bundesgesetzlicher
Anordnung

von den allgemeinen Einnahmen und Ausgaben
(allgemeiner Haushalt) gesondert darzustellen sind
(Ausgleichshaushalt).

2. Im § 16 Abs. 1 wird eine Z 5 eingefügt. § 16
Abs. 1 Z 3 bis 5 lauten:

„3. Zuführungen zu Rücklagen;
4. Entnahmen aus Rücklagen und Verringerung

der Ausgleichsrücklage;
5. Auflösung von Rücklagen;"

3. Im § 16 Abs. 1 erhält die bisherige Z 4 die
Bezeichnung „6".

4. § 21 Abs.2 Z 1 lit. e lautet:

,,e) die Entnahmen aus Rücklagen, die Verringe-
rung der Ausgleichsrücklagen und die Auflö-
sung von Rücklagen;"

5. § 65 Abs. l, zweiter Satz, lautet:

„Sie dürfen vom Bundesminister für Finanzen nur
nach Maßgabe der hiefür im Bundesfinanzgesetz
oder in einem besonderen Bundesgesetz im Sinne
des Art. 42 Abs. 5 B-VG enthaltenen Ermächtigun-
gen eingegangen werden."

6. Im § 65 wird folgender neuer Abs. 2 eingefügt:

„(2) Der Bundesminister für Finanzen darf
Verträge abschließen, um Verpflichtungen des
Bundes aus Finanzschulden und Währungstausch-
verträgen zu prolongieren und zu konvertieren. Der
Abschluß dieser Verträge hat zu den Bedingungen
des im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses geltenden
Bundesfinanzgesetzes oder eines besonderen Bun-
desgesetzes im Sinne des Art. 42 Abs. 5 B-VG zu
erfolgen."

7. § 65 Abs. 2 erhält die Bezeichnung Abs. „3"
und lautet:

„(3) Durch die vom Bundesminister für Finanzen
zur vorübergehenden Kassenstärkung eingegange-
nen Geldverbindlichkeiten werden nur insoweit
Finanzschulden begründet, als solche Verbindlich-
keiten nicht innerhalb desselben Finanzjahres getilgt
werden."

8. § 65 Abs. 3 erhält die Bezeichnung Abs. „4".

9. § 65 Abs. 4 erhält die Bezeichnung Abs. „5"
und lautet:

„(5) Auf den im Abs. l, zweiter Satz, genannten
Ermächtigungsrahmen ist jeweils nur der Nominal-
betrag der zugehörigen, gemäß Abs. 1 bis 4
eingegangenen Geldverbindlichkeiten des Bundes
anzurechnen. Die Anrechnung eines Fremdwäh-
rungsbetrages hat zu dem jeweils bekanntgegebe-
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nen, für den Zeitpunkt der Zuzählung der
Kreditvaluta geltenden Kurswert zu erfolgen."

10. § 65 Abs. 5 erhält die Bezeichnung Abs. „6".

11. Dem § 100 wird folgender Abs. 7 angefügt:

„(7)§ 65 Abs. l, zweiter Satz und § 65Abs. 2dieses
Bundesgesetzes, in der Fassung des Bundesgesetzes
BGBl. Nr. 24/1993, treten mit 1. Jänner 1992 in
Kraft; § 16 Abs. l, erster Satz, lit. c und d dieses
Bundesgesetzes, in der Fassung des Bundesgesetzes
BGBl. Nr. 24/1993, ist erstmals bei der Erstellung des
Entwurfes des Bundesfinanzgesetzes 1993 anzuwen-
den; alle übrigen Bestimmungen dieses Bundesgeset-
zes, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl.
Nr. 24/1993, treten mit l. Jänner 1993 in Kraft."

Klestil

Vranitzky

2 5 . Bundesgesetz, mit dem das Bundesministe-
riengesetz 1986 und das Fernmeldegesetz

geändert werden

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel 1

Das Bundesministeriengesetz 1986, BGBl. Nr. 76,
zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl.
Nr. 419/1992, wird wie folgt geändert:

1. § 17 Abs. 3 lautet:

„(3) Das Bundesgesetz über den Wirtschaftskör-
per ,Österreichische Bundesforste', BGBl.
Nr. 610/1977, zuletzt geändert durch das Bundes-
gesetz BGBl. Nr. 367/1981, und § 58 Abs. 8 des
Patentgesetzes 1970, BGBl. Nr. 259, zuletzt geän-
dert durch das Bundesgesetz BGBl. Nr. 418/1992,
werden nicht berührt."

2. § 17 wird folgender Abs. 4 angefügt:

„(4) § 52 Abs. 2 des Behörden-Überleitungsgeset-
zes, StGBl. Nr. 94/1945, gilt mit der Maßgabe, daß
auf dem Gebiet des Fernmeldewesens die Erteilung
der Betriebsgenehmigungen, die Überwachung der
Zulassungen und der verbindlichen Spezifikationen,
die Zuteilung der Frequenzen und die Überwa-
chung der Nutzungsbedingungen von einer von der
Generaldirektion für die Post- und Telegraphenver-
waltung unabhängigen Sektion des Bundesministe-
riums für öffentliche Wirtschaft und Verkehr
wahrgenommen wird."

3. Der bisherige Wortlaut des § 17 a wird als
Abs. 1 bezeichnet; als Abs. 2 wird angefügt:

„(2) § 17 Abs. 3 und 4 in der Fassung des
Bundesgesetzes BGBl. Nr. 25/1993 treten mit
1. Jänner 1993 in Kraft."

Artikel 2

Das Fernmeldegesetz, BGBl. Nr. 170/1949, zu-
letzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl.
Nr. 477/1974, wird wie folgt geändert:

1. § 10 lautet:

„§ 10. Fernmeldebehörden sind der Bundesmini-
ster für öffentliche Wirtschaft und Verkehr als
oberste Fernmeldebehörde und die nachgeordneten
Post- und Telegraphendirektionen als Fernmelde-
behörden I. Instanz."

2. § 11 erster Satz lautet:

„Der Wirkungsbereich der Fernmeldebehörden
umfaßt, soweit nicht die Zuständigkeit der Fernmel-
debüros gemäß § 14 a gegeben ist, insbesondere:"

3. Nach § 14 wird folgender § 14 a eingefügt:

„§ 14 a. (1) Die Aufgaben und Befugnisse
betreffend die Erteilung der Betriebsgenehmigun-
gen, die Überwachung der Zulassungen und der
verbindlichen Spezifikationen, die Zuteilung der
Frequenzen und die Überwachung der Nutzungsbe-
dingungen werden von den dem Bundesministerium
für öffentliche Wirtschaft und Verkehr nachgeord-
neten Fernmeldebüros wahrgenommen.

(2) Die Fernmeldebüros sind eingerichtet:

1. m Graz für die Länder Steiermark und
Kärnten,

2. in Innsbruck für die Länder Tirol und
Vorarlberg,

3. in Linz für die Länder Oberösterreich und
Salzburg sowie

4. in Wien für die Länder Burgenland, Nieder-
österreich und Wien.

(3) Auf das Verfahren vor den Fernmeldebüros
finden die Verwaltungsverfahrensgesetze Anwen-
dung."

4. § 32 wird folgender Abs. 3 angefügt:

„(3) §§10, 11 und 14 a in der Fassung des
Bundesgesetzes BGBl. Nr. 25/1993 treten mit
1. Jänner 1993 in Kraft."

Klestil

Vranitzky


